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Öffentliche Ausschreibung der Stadt Laufen 

Schülerbeförderung für die Grund- und Mittelschule Laufen und die 

Grundschule Leobendorf, Schuljahr 2026/2027 

 

1. Korrektur und Beantwortung von Bieterfragen  

 

Frage 1: 

In der Leistungsbeschreibung wird das Auftragsvolumen für die ausgeschriebene Schülerbe-

förderung mit ca. EUR 103.000,00 netto pro Schuljahr angegeben. Gleichzeitig weist der 

Haushaltsplan der Stadt Laufen für die „Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch 

andere Verkehrsträger“ für das Jahr 2026 einen Ansatz von EUR 185.000,00 aus. Wir bitten 

um Erläuterung, wie sich das in den Vergabeunterlagen genannte Auftragsvolumen zu diesem 

Haushaltsansatz verhält.  

 

Antwort 1:  

Auf dieser Haushaltsstelle ist nicht nur der freigestellte Schülerverkehr eingeplant, sondern 

auch andere Leistungen.  

 

Frage 2:  

Bitte erläutern Sie, welche Leistungen bzw. Kostenbestandteile im angegebenen Auftragsvo-

lumen von ca. EUR 103.000,00 netto pro Schuljahr enthalten sind und welche Leistungen ggf. 

nicht Gegenstand der Ausschreibung sind.  

 

Antwort 2:  

Es sind die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 5 zum Aufforderungsschreiben) genannten 

schultäglichen Beförderungen zu erbringen. Dort nicht genannte Leistungen sind nicht Gegen-

stand der Ausschreibung.  

 

Frage 3: 

In der Vergabeunterlagen werden für die Angebotswertung 178 km Kraftomnibus und 186 km 

Kleinbus je Schultag zugrunde gelegt. In der Leistungsbeschreibung werden dagegen 159 km 

Kraftomnibus und 158 km Kleinbus pro Schultag genannt. Wir bitten um Mitteilung, welche 

Kilometeransätze für die Angebotskalkulation und Angebotswertung verbindlich sind.  

 

Antwort 3 und Korrektur Ausschreibung:  

Die Kilometerangaben der Leistungsbeschreibung unter 1.3 sind zu korrigieren. Statt 159 km 

für Kraftomnibus muss es 178 km und statt 158 km für den Kleinbus muss es 186 km heißen.  
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Frage 4:  

Nach welchen Kriterien wurden die für die Ausschreibung zugrunde gelegten Kilometerleistun-

gen ermittelt?  

 

Antwort 4:  

Es wurde aus den Haltstellenentfernungen im Schuljahr 2025/2026  die zurückzulegende Stre-

cke ermittelt (178 km bzw. 186 km). 

 

Frage 5:  

Wurde bei der Ermittlung der ausgeschriebenen Kilometerleistungen Erfahrungswerte aus den 

Vorjahren berücksichtigt? Falls ja, bitten wir um kurze Erläuterung.  

 

Antwort 5:  

Siehe Antwort 4. 

 

Frage 6:  

Die Ausschreibung aus dem Jahr 2024 betraf die Schuljahre 2024/2025 und 2025/2026. Die 

aktuelle Ausschreibung betrifft ausschließlich das Schuljahr 2026/2027. Wir bitten um Mittei-

lung, aus welchen Gründen für die aktuelle Vergabe eine kürzere Vertragslaufzeit gewählt 

wurde.  

 

Antwort 6:  

Die Wahl der Vertragslaufzeit stellt eine verwaltungsinterne Entscheidung dar, die nicht erläu-

tert werden muss.  

 

Frage 7:  

Für den Fall von Änderungen der Schülerzahlen, Haltestellen, Linienführung oder Fahrzeuge 

bitten wir um Erläuterung, nach welchen Grundsätzen Mehr- oder Minderleistungen vergütet 

werden und welche Auswirkungen dies auf die vertraglich zugrunde gelegten Kilometerleis-

tungen hat.  

 

Antwort 7:  

a) Wenn eine Veränderung der Schülerzahl dazu führt, dass ein kleinerer oder größerer Bus 

eingesetzt werden muss, verändert sich entsprechend die Vergütung pro Besetztkilometer.  
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b) Wenn Änderungen bei den Haltestellen, der Linienführung oder den Fahrplänen zu einer 

Veränderung der Besetztkilometer führen, verändert sich entsprechend die Gesamtvergü-

tung.  

 

 

 

Laufen, 03.06.2026 
 


